
Zeitverträge: Das sollten Sie

D
en Einstieg in den Traum-
job gibt es immer häufiger
nur noch auf Raten. Vor al-
lem Berufsanfänger bekom-

men oft befristete Arbeitsverträge
angeboten.  Was viele von ihnen je-
doch nicht wissen: Das
Auslaufen eines befriste-
ten Vertrags muss man
nicht klaglos hinnehmen.
Wie man sich als Arbeit-
nehmer wehren kann, er-
klärt Dr. Alexander Scharf,
Fachanwalt für Arbeits-
recht.
➤ Warum greift bei einem be-
fristeten Vertrag nicht das Kün-
digungsschutzgesetz? Ein be-
fristeter Arbeitsvertrag
endet mit Ablauf der Frist,
für die er abgeschlossen
wurde. Da hier keine Kündigung
notwendig ist, greift deshalb auch
das Kündigungsschutzgesetz
nicht.
➤ Bin ich nach Ablauf meines befristeten
Vertrags völlig schutzlos? Nein. Sie als
Arbeitnehmer können die Recht-
mäßigkeit der Befristung nach de-

ren Ablauf überprüfen lassen. Ist
die Befristung unwirksam, wird
aus dem eigentlich befristeten Ver-
trag automatisch ein unbefristeter
Vertrag. Oft erhalten betroffene
Arbeitnehmer in solchen Verfah-

ren auch eine Abfindung.
➤ Wann ist eine Befristung un-
wirksam? Mündliche Be-
fristungen sind unwirk-
sam. Das Gleiche gilt für
schriftliche Befristungen,
die nicht von beiden Ver-
tragspartnern unter-
schrieben wurden. Eben-
so unzulässig ist es, eine
Befristung zunächst
mündlich zu vereinbaren,
aber erst nach Arbeits-
beginn schriftlich nieder-
zulegen. Und: Eine Befris-

tung ist nur dann zulässig, wenn
hierfür ein Grund vorliegt. Ein
Rechtsanwalt hilft Ihnen zu prü-
fen, ob dieser Grund ausreichend
für die Befristung ist. 

Wirksame Gründe können zum
Beispiel die Erprobung eines Ar-
beitnehmers oder die Vertretung
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Wann ist die Befristung eines Jobs unwirksam? Alexander Scharf, Fachanwalt für Arbeitsrecht, weiß,
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Jobs mit Verfallsdatum
nehmen zu: Vor allem Be-

rufsanfänger bekom-
men häufig Zeit-

verträge.
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wissen
wie Arbeitnehmer sich wehren können

erkrankter oder beurlaubter
Arbeitnehmer sein. 
➤ Kann mein Arbeitgeber den Ar-
beitsvertrag auch ohne Grund be-
fristen? Ja. Ohne Angabe von
Gründen ist die Höchstdau-
er dieser Verträge jedoch auf
zwei Jahre beschränkt. Inner-
halb dieser Höchstdauer dür-
fen die Verträge maximal drei
Mal verlängert werden. Aber:
Hat der Arbeitnehmer aller-

dings bereits früher einmal
für denselben Arbeitgeber
gearbeitet, ist die Befris-
tung ohne Grund nicht
erlaubt.
➤ Was kann ich gegen eine
unwirksame Befristung un-
ternehmen? Zunächst
einmal können Sie in
aller Ruhe abwarten,
ob Ihnen Ihr Arbeit-
geber einen neuen
Vertrag anbietet. Tut
er das jedoch nicht,
müssen Sie sich spätes-
tens drei Wochen nach
Ende der Befristung an
das zuständige Arbeits-
gericht wenden. Wichtig:
Wird die Drei-Wochen-
Frist versäumt, können Sie
sich in der Regel nicht mehr
gegen die Befristung des Ver-
trags wehren.
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Ein Fachanwalt muss sich auf ei-
nem bestimmten Fachgebiet
qualifiziert und seine Qualifi-
kation bei der Rechts-
anwaltskammer belegt ha-
ben. Die Qualifizierung bezieht
sich sowohl auf die Theorie als
auch auf die Praxis. Die Anerken-
nung durch die Anwaltskammer
gilt als eine Art Qualitätssiegel.
Eine jährliche Weiterbildung
auf dem Spezialgebiet ist Vo-
raussetzung.
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